
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/3/29 92/10/0092
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1995

Index

L50004 Pflichtschule allgemeinbildend Oberösterreich

L50504 Schulbau Schulerhaltung Oberösterreich

L50804 Berufsschule Oberösterreich

Norm

PSchOG OÖ 1984 §46;

Rechtssatz

Das OÖ PSchOG 1984 knüpft nicht an die Begri8sbildung in steuerlichen Vorschriften an (hier handelt es sich um die

Frage der Unterscheidung zwischen Instandhaltungsaufwand und Instandsetzungsaufwand).
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